
Beschlussauszug 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Pommerby vom 30.05.2022 

 
 

TOP 6.  Bauleitplanung in der Gemeinde Pommerby hier: 1. Änderung des Vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes VB Nr. 2 "Sonstiges Sondergebiet Ferien auf dem 
Bauernhof Börsby" Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteili-
gung         Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Vorlage: 2022-09GV-083 

 

Zur 1. Änderung VB Nr. 2 "Sonstiges Sondergebiet Ferien auf dem Bauernhof Börsby" ist zwi-
schenzeitlich die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden / TÖB durchgeführt 
worden. Nach Beratung der dort eingegangenen Stellungnahmen (vgl. Ziff. 1 des nachfolgenden 
Beschlusses) kann die Gemeindevertretung nunmehr mit dem Entwurfs- und Auslegungsbe-
schluss (vgl. Ziff. 2) den Entwurf des Bebauungsplanes in das Beteiligungsverfahren nach §§ 3 
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB geben.  

Der Planentwurf wird dann nach vorheriger Bekanntmachung für die Dauer eines Monats öffent-
lich ausgelegt; zeitgleich werden die von der Planung betroffenen Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.    
   
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung Pommerby beschließt: 

1. Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung werden mit folgendem Ergebnis beraten:  

  -siehe Vorlagenanlage-    

 

2. Der Entwurf der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 2 „Sonstiges 
Sondergebiet Ferien auf dem Bauernhof Börsby“ und die Begründung (siehe Anlage) werden 
in der vorliegenden Fassung gebilligt 

 Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszule-
gen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der Ausle-
gung zu benachrichtigen.  

    
 

Abstimmung: 
 

Anzahl der Mitglieder 
des Gremiums 

davon anwe-
send 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

7 6 6 0 0 

 
 
 

 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 
Steinbergkirche, den 03.04.2024 
[Dokumentende] 
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